
. ,i(, 

II-4gg9 der Beilagen zu den stE'nograph$sd1en Protokoll~n des Nationalrates ,{ 
XIII. Gesetzgebungsperiode 

.. rR E PU B LI K. 0 S T ER R Eie H 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ 601138/17-V1/5/75 
Schriftliche Anfrage des Abg. 
Dr.ERI1i\.CORA und Genossen an den Bundes­
kanzler betreffend einseitige Nominie­
rung von 1:1i tgliedern für die Kommission 
zur Wahrun~ des Rundfunkgesetzes ' 
(Nr.2081/J) 

An den 
Fr~sidenten des Nationalrates 
Herrn Abgeordneten Anton Br::.NYA 

~08f iA.B. 
zu 2081 /~J. 

Präs. I4L!.~.!ih~J5 

Farlament 
1010 Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr .. ERI1ACORAuDd Genossen 
haben am 29.April 1975 unter der Nr .. 2081/.T an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend einseitige 
Nominierung von Mitgliedern für die Kommission ZU1'WEthrung 

des Rundfunkgesetzes gerichtet, \vobei die Frage selbst den 

. folgenden~0rtlaut hat: 

"Was hat die Bundesregierung veranlaßt, bei der Erstellung 
des Vorschlages für die fl:Ltglieder (1er Kommission zur wa.brung 

des Rundfunkgesetzesgemäß § 25 Abs .. 3 des Bundesgesetzes über 
die Aufgaben und Einrichtungen des Csterreichischen Rundfunks 
den vielfach geäußerten Grundsatz der notwendigen 11 Ausgewogen­
hei t der Gremien und Organe 11, d.er gerade für diese Kom.-nissi.on 
von entscheidender Bedeutung hätte sein müssen, in so offen­
sichtlicher ~~eise zu verletzen? 11 

I. 

Ich beehre mich, diese Frage wie folgt zu beantworten: 

Die Bundesregierung hat bei der Bestellung des V07-~scblag;es 

für die hitglieder' der Ko~mission zur \~ahrune; des Hundfunkge-
. . 

satzes den Grundsatz' der UAusgewogenhei t der Gremien und OrganeU' 

!lieht vtu:leL;:t,l.;, [5ündex'n geraö'e durch ihren Vorschlag flil' eine 

möglichst ausgewogene Zusammensetzung der Kommission Sorge 

getragen .. 
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11. 

Bevor icb llieine A.nt'IJOrt in einzelnen l)egründen und hiebei 

auch <-'J.uf die 5 A:US.·rLihrUlJgen der anfregestellenden 

eingeben werdeu 1 'ist eine grunds~{zliche Feststellung zu treffen: 

Lie anfra.gestelle~odt?n /;"-t'geord.Deten' scllei11en vorl der, Auf-

von Verfassungs wegen 

d.ie .F:r.'eihei t ven \';eisuDgen, überdies aber 
~..: n·7"'c'~-'c·,~r-../-"'l·; .,he ,.· .. ny· ~;)T·Pl· 'n' - ~ i- "O~ "'on··O/-:io·p",-, ~·l.f'"t· rpr.r-n ""aT>a'" C=..L .. .l.cA Ll~::.,·;.:J'';'JZJ . ..1.\.:..1"; ö.Cl,-,.," .,~._'_. __ e.l.u v il.::> =·-c:~J...t hU ... u,öe ö ~ ..... -

•• • , ..L. " p 2~ I,' c ~, 1 . T:. """"i"''''' "" c· ..... " '" ~1:)G":"'" r"", ~C7/"'lor.4)' 'Glcrt; lSI... ,<:I /,1.0.:::> .. C:: GeS [Ü~di.t LJ .. L.ly.oe .. ::;d~:.\.tL.e", .) ·D_L .. 1l .. .?.J ;;1. 

und der'cn Unabh~jngigkei t daher in jeder Einsicht rechtlich abge­

sichort ist, nicht ausschließlich n~cb bestem ~issen und Gewissen 

entseheidsI!v.'erden. Ei:Q solcher Verda.cht muß im Interesse aller 

111 tg1ieö.er der Kommis:::üon, die sich noch dazu überwiegend aus 

Eicbtern • J... ' zusammenseltz;:; ent schier) enste 

v;en3en .. 

In diesem Sinne hat sieh auch d.i2 Vereinigung der ö;:.,ter­

reichiscben Richter in ihrer ~resaeausseDdung vom 14~Mai 1975 
ge§uBert, die den folgenden ~ortlaut hat: 

l! /mläßlicb. der Ernenm_mg der lvii tglieder für die Kommission 

zur 

sendUll.ger!, die sich teilweise auf Auferungen des Abgeordneten 

zum Nationalrat Dr.Felix .i.::'hYACOLA stütZE'Ii, Z.l.Ull Ausdruck gebracht, 

die Regierllngi'.~partei he.be sich bei der }~rnennung von Richtern 

zu Mitgliedern dieser Kommission eine hehrh~it geschaffen, die 

stets in ihrem Sinne entscheid~n werden. Die Kommission sei 

aus diesem Grunde als Be schvJe::::,d einstanzivertlos geword en. 

DieVereiniglillg der österreichischen Richter ist darüber 
bf.:fremdet, daß den zul'Ji tgliedern dieser KomIüission ernannten 

Richtern, welche ~:mchin I\'us-Cl·ung dieses Amtes unabhE~ngig und 

an keine 1,ieisungen und ii.uftr;~i[:,e p;elmnden sind , unterstellt 

1,Jird ,sie lieFen sich beicen zu treffenden EntscheidunGen von 

anderer.1 als von schljs.,--:hen Ges:icht<ö:p-mkten le:i_ ten u::d weist (}erartige 

Vermutur,genul1d. Von'Jllrfe entschieden zu:-·iick. U 

111 .. 

Im 'iibrigen ist zu c1iesE'~r :tnfr:)ge und ,jen der eigentlichen 

:Frage vorause;ehenden Ausführungen cl :!r anfI·'.l[:estellenden Abge-
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ordneten foJgendes zu 'be:merl:en: 

-1. Dj.e anfragesteIlenden Abgeordneten Dr.ERKA.COR'\ und 

Gencsser; bezeic.hner.die KCIrJrdssion als -"ein t-leitgehend in­

appellal€~s Sondergerj,cht ll (Sg .... 1) bzw .. ::üs "Rundfunk-Sonderge-_ 

richt tt (S .. 2) 0 Die Kommission zur wahrunc;des Hundfun}{gesetzes 

ist kein Gericht ~ sondern eine Vervval tungsbehörde, nämlich ein 

sogenanntes "Eoll ie;ialorgaI!_ mit richterl icheI!1 :t;inschlag ll im 

Sinne des ~rt~133 Z.4 B-VG (vgl. z.B. in diesem Sinne auch 

Univ.Prof'"Dr .. F'elix I:liLACCPJ:L, Verfassungsrecbtliche- Probleme 

der RUT_icJfllnkrE'forlYc, Beric.hte und Informationen, Heft 1 LJ,48/49, 

S., /.-1- ff." insbesonoere S .. 7) .. Die r;ntscheidunr::;en der Fommission 

sind auch nicht viei tgehend inappellable, sondern es kann gegen 

;;ie it!!T!.2.E Be schwerde an den VeI'i'assungsgericht shof (dies wird 

schon in den Erläuterungen in der diesbezüglichen Reg:ierungs·­

vorlae:8~. 932 der Beilagro, XIII.. GF, S ~ 11 als Grund fijr die 

::":ntscheidung Ziugusten dieser Organü::ationsform ausgeführt), 

und gegen bestimmte 'besonders schvver-wiegendere Entscheidungen 

auch der Rechtszug an- den Ver.'lal tungsgericlltshof ergriffen 
r:." ,. r d D -i' k ..... -) " ]0 Abs.2 eS.L'i.und UD .. geset..z,es 0 

2~ v,'enn die anfragestellenden Abgeordneten Dr.ERr'LltCOEA 

und Genossün dt:n' fI.lUllIlehrigen Regelung vOI''iII'erfen, daß durch die 

,t~euregelung l!der Spielraum der Bundesregierung ( ..... ) n.icht ein~ 
geengt, sondern im Gegenteil noch mehr ausgeweitet!! (S. 2) 
11urde ~ so ist dazu zu bemerken, dar:. die Regierune;svo:r:-lage be-· 

treffend eine Novelle zum Rundfunkge.setz (1315 der Beilagen, 
XIII .. GF) eine vollkommene Beseiticung dieses Spielraumes vor­
gesf:hen hatte" DL: hje.::~u von der Bundesregierung vorgeschlagene. 

Vcrfassunssbestimmung konnte abe.l" - ini'olge mangelnder Zustim­

mung der gröEeren Opposi ti onspLl.rtei -nicbt verabschiedet v-Jerden .. 

Im·ü.brigen wurde gerade a.uch die frühere Regelung des §. 25 Abs.3 . 

. des Rundfunkgesetzes, 7.,.:8. von Univ.lrof .. Dr.Felix EEhA.CGR .. 4. in 

dem erw~hnten Artikel(S. 6) dahing~hend kritisiert, ·daß da­

aurcb "ein oberstes Staatsorgan, (b.s d:.>r politischenVerant­

wortlicbkei t unterl-},egt, an '~'orsch185e Scl:-...mc1.en :\.oJird, die von 

OI'ganen y.ollimen, die die seI' VerantvJOrtlichke i t. ni.cht ll:l,terworten 

sind .. Bie genießen DE;rrlich die richterliche UnabhEngigkeit". 

'~{enn die anfrageste ilenden Abgeordrleten Dr .EIü' t. .. CORA und 

'" Ge~ossen die~nsicht vertr8ten,d~ß die Neuregelung vorsehen­

hätte sollen, daß die Besetztingsvor~1chl~ige fi.ir d;ie richter-· 

. - ..... 
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~ichterliche Unabhängigkeit genießenden Fersonalsenaten der 

.Gerichte zu erstatten w~ren, so steht diese Auffassung im 

offensicrl tJ.ichen \-JidersITuch zu. der von l'::n i v. rof • Dr .. :C;RLA.CORA 

in der soeben zitierte::J Stelle seines ArtiJ:\els vertretenen 

RechtsRn5icht~ Uberdies mtißte ein solches Vorschlagsrecht der 

Personc~lsenate gerade 2-'...1.f Grund des end:i.b.nten Srkenntnisses des 

Verfassurcgsgerichtshofe s vom 2. Oktober' '1 S?4 zur:::inde st a1 S ver-

fe.ssuDa:srechtlich f~ußerst T.~rcbl ematisch an[!,8sehen , .. /erden. 
~ • w 

.. 

Es ist schlieI?Li.cl-l aber 8ucb ein -\'.ideI'spru.ch in sich, wenn 

ejnel'sei ts die mangelnde Binöunc der Bundesre€;ierung kritisiert, 

ct..l1de:r'ersei ts aber der BundesI-egierung, die hinsichtlich der Be­

stellul"!.g von acht IvIi tgliede:rn an die von der Fiörer- und Seher­

vertretlmg und vom Zentralbetriebsrat - auf deren Entscheidung 

die Bundesregü~rung in beiden Fällen };einerlei Ei!lfluß hat -

eJ2statteten Vorsch18.gE:: gebunden war ~ diese Bestellungen vorge-

! '\ .+) , 

in zv,;ei Fällen a.nders angefallen 5 II wenn sie von den :Fersonal-

SE:~anten der Geri.ch'te zu erstellen c;e1:~esen wären .. IIiebei erhebt 

eine ~r-po"t~"!.tische EntGch(~idung eines ':.:-ichterlichen (unabhä.n­

gigen) Kollegialorganes eine so bestim.''11te (~iedoch nicht nach­
prüfbare) A.ussage· zu treffen.' 

1-lerm in diesem Zusamllienhap.g derr. Präsidenten des Oberlandes-

f7F,rl" cl-lt~s I!1jDObr'lck o::r "fen ~ '''Q'' Cl - -- _...... \ ~" v .. röeWor' Ir'.I..1.., er habe nicht die rang-

böchsten Beiflerber in seinem Vorschlag; bervc1sichtigt, so muß 
dieser Vorwurf schon allein deshalb ins Leere geben, weil -

soweit dies ersichtlieb ist - nicht in jedem Vorschlag je'l;eils 

die r~tighBchsten Bewerber enthalten sind; die jeweiligen FrHsi~ 

denten \"lären hiezu aber auch nicht verpfl ichtet gewesen .. Die 

Bundesregier~ng hegt allerdings keinroZweifel daran, daL die· 

Frijeidenten der betreffenden Gerichte diese Vorschlä~e sicher 

aU3schlie01icb n~ch bestem ~issen rind Gewissen erstattet haben. 

AusdrUcklieh ist: hiebei jec.och festzuh,,-üten, da.2 weder seitens 

der Bundesregierung noch von einem ihrer I"i.itglieder auf die 

.diesbezÜglichen Entscheidungen eine Einflußna.hme ausgeübt bzw .. 

vE'.~rsucbt wurde, eine. solche auszuüb ::n ... 
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Der ~rÄsideDt des Obe~lan~e~gerichtes Innsbruckhat Dber-

dies von .sichaus in einer schriftlichen Stellungnahme vom 

'14.J'ia:i ·1975 zu der!)· in dieser Anfrap:e erhobenen Vor""ürfen 

. Stel1un~ genOID.lnen, d~i e inder' Folge in ihrem· vollen \vortlaut 

vdeclert:;egeben wird 0 Die Bundesregj.erung enth~·;l t sich hierbe.i· 

jed(:'Tl ".-vei teren Kommentare s ~ kann ab.er nicht umhin fe stzuste lIen, 

daE. p:erade ae·[' (~rste ii..bsatz dieser Stellungnabme die in der 

gee;cDst~::l~(nichen',nfrac. e gegen die 3und.esregiel'ung €:!':'hobenen 

Vor,·J1.:r.fe b~:,\·:o· diesE: Anfrage selbst in einem vollkommen anoereD 

Licht erscheinen las5en. Die Stellungnahme lautet wie folgt: 

"Um den HJnns1)rucker":Postei.1"in der Kommission haben sich 

nach öffentl.icher Au.sschreibung neun Richter aus Tirol und 

Vorarlberg beworben. Es war meine Aufgabe, von diesen neun 

Bewerbern die drei geeignesten auszuw~hleD und vorzuschlagen$ 

VorJ sei teD der 8.F8 und der FIC\ ,,,urdenich'ts unternommen, um mich 

bei der AusaI'"bei"t;1.illg des Vorschlages zu beeinflussen" \-Johl aber 

hat ein namhaftes Mitglied der CVP eine solche Einflußnahme ver­

sucht. Zu einer konkreten Intervention ist es da:nn aber auch 
seitens (jieses ÖVF-Th tgliedes, zumindest in meinem Bereich, 

nicht ge}:ommen) nachdem ich meine ausschließlich eigene Verant-

wortung klargestellt hatts. 

I eh h~Jbe in dt.:'r Folge. am 3.1"l.8rz 19?5 e inen Dreier-Vorschlag 

erstattet und diesem auch noch die Na~ender nichtberlicksichtig~ 

tell :Bewerber und eine BegrUndu:ng für die getroffene Auswahl bei­

gefügt'!' Zu ai.esen ErgÄnzungen· und E.rläuterungen wiire ich an sich 

nicht v~rpflichtet gewesen. Ich habe mich dieser zus~t~lichen Auf-, 
gabe aber deshalb unterzogen,· um meinen Vorschlag und dieihlIl 

. ZU t:T'unde liegenden Er1111i:~gungen völligoffenz\llegen. 

Wie ich in der Begri..lndung meines Vorschlae;esberei ts· au.se;e­

führt hatte, sah ich mich nicht der I,age, die drei ranghöchsten 

Bewerber für die Kommission zunominieren •. -Denn diese·sind unter 

den gegenv:i·,;rtigen . Verhältnissen als Vorsi tzenae stark tberbe-
. . 

lasteterRechtrni ttel senate iri Zi vil- ur::d Strafsachen beim Ober-

landesgericbt Innsb'!'uck unentbehrlich.·r,it der Eommissions­

tE;tig}:eit wi~renc:)fter und zum Teil I ;;r.gere ,ti bl,vec.prlhE;l ten aus 

Irmsbrt:.ck ZWanf;;sl&ufig verbundErlo> Damit aber }~önnten die von 

den.er~'i:jhnten drei Bewerbern celei teten Senate ih:C'e Hechts:-

schutz::),ufgabe.nnicht mit derwünsc;hGns\\'crten Eontinuitr;t ·er­

fiillen .. Fi..ir die lräsidenten eines Oberlandesgerichtes muß die 

2037/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 5 von 11

www.parlament.gv.at



· Sicherstellung eines reibu.ngslosen Funktionierens der Recht­

sprechung vordringlichstes Anliegen seino Bewerbungen von 

Richtern l..:::m Nebenämter kann daher meiner Cberzeugung nach erst 

Di::ihergetreten vlerden, v,enn die Erfüllung der primären richter­

li.chen Aufgaben in ,jeder Hinsicht gelrJ[jhrlei~3tet ist. Unter 

diesen Umständen halte ieh den Vor1rJUrf für unzutreffend, die 

drei ranghöchsten Be\i>Jerber seien mit einer "fadenscheinigen 

3egri5.ndung !i nicht in den Besetzungsvorschleg au.fgenommen\ vJor-

den. 

'vJidersprecben m.uß ich 2JJ.ch dem Vorwurf, ich hätte den Ee­

setzungsvorschlag so ersteJ.lt~ daß mit ihm die Ernennung eines 

der 6Ft nahestebenden Richters in die We~e ~eleitet worden wä-L:; ..... 

re. Von den von mir vorgeschlagenen drei Richtern kann kein 

einziger als der 8Ft) nahestebend bezeicbnet werden. Sie sind 

unabhängig im besten Sinne des Hortes und jeder einzelne der 

Vorgeschlagenen w~ire daher dafür qualifiziert, zur Sicherung 

der Unabhängigkeit des Rundfunks beizutragen .. 

Insbesondere ist der schließlich Ci"'.lf den Innsb:ru.cker-Fo­

sten ernannte Senatsrat des Ober12udesgerichtes Innsbruck 

"I • ....... '1jT" -'.,' J., "I' • -auen Ull-cer scm·nerJ.gen v erüEu. tnlssen steGS oewanr"t, we:u. er 

sie als für den Ric:hterberuf essentiell ansah. Aus dieser Ein·­

stellung hera.us würde Senatsrat Dr.TEIGl.:R nicbt Voreingenom .... 

menheit, sondern einenVertrauensvorschuE verdienen .. 

Dem Fragesteller Dr"ERNACORA sollte zur Fer~on des 

Dr.TRl~GER noch ein zusätzlicher Aufschluß gegeben werden: 
ttDr .. THZ.GER gehört einem einzigen Verein an, dem Csterreichi ... 

schen Alpenverein, also just einem ZusammenschluB, in dem der 

AbgeordneteDr .ERI'1ACORA ei!le führende Funktion a.usübt. U 

Aus der grundsätzlichen , bereits einga,ngs 1Lllter Funkt 1/2 

getroffenen Feststellung folßt, daß die Bundesregierung es 

entschieden ablehnen muß, sich mit der Frage der - im höchsten 

1'1a[-;e problematischen - Zurechnung der einzelnen }li tg;liederauf 

die im lJation,s.lrat vertretenen politischen ra:rteiennöher aus­

einanderzuset;zen bzvl. überhaupt auf eine solche einzulassen~ 

Die Bundesregierung hat sich jedoch bei ihrem Vorschlug kei­

neswegs von parteipolitischen lberlegungen, sondern - wie noch 
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dargelegt wird - ausschließlich von sachbezogenenMotiven lei­
ten lassen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der richterli­

chen nitglieder, für deren Vorschlag an den Bundespräsidenten 

die Bundesregierung die ausschließliche politische Verantwort"­

lic.hkei t, trägt" 

4 .. Die anfragesteIlenden Abgeordnetenbezeiehnen den Be­
stellungsvorschlag der Bundesregierung als einen "klassischen 
Fall von r:anipulation!! (Seite 4) und verv.ieisen dazu auf den 

Vo:::-trag des Bundeskanzlers aD den l":inisterrat ,Fom 2'1 .. .'\:pril 
"':0"'-- "'7 r'11"'7:0 / ') u1':-/71:: d ~.~ . d h ·11 t" d-' 't' I., (:;;, \.H.! ol I,)u/ c..- \,./ // ,/, en S..t.8 Je oe" un vo _ s ßn.J.ß, z~ J~e-

ren. In der Anfrage wird nämlich auf Seite 4 und 5 ausgeführt: 

:lGeffiäß I'linisterratsvortrag Zl .. 601138/2-V1/5/75 heiBt 
e::5: Nach sorgniltiger Früfung der eingelangten Dreiervor­
schläge bin ich (der Bundeskanzler, AnmerkliLY"[g) zur, Auf­
fassung gelangt, daS dem Bundespr~sidenten vorgeschlagen 
,,,,erden sollte, die im Antrag genannten Personen zu ricb­
terlichen 1'1 i tglied8rn eier Kommission zu bestellen .. Hiebei 
\.\ird ,gJ'undsät.zli_ch. aus jedem Dreiervorschla(5 das ranE:­
.hö~ps~~~ hi tglÜ?~d berücksichtigt. Von diesem Grundsatz 
wurde a.llerdings in drei Fäl1ev ~,bgegangen: 

a) "Vor~chlaF ... .9..be :r~.§t.:!..~esgf.n:.i.sht Graz: 
Da der ranghöchste Richter innerhalb der Funktions­

periode das I-ensionsal ter ,erreichen \-v-i.irde, wurde der 
.. , t' "h R'). ~ .. r d' l' hl nacns!.lC ere ~C.Ll cer nom~n~ert .. ,legen ~esen p 8.US~ _ en 

G~,n~ ~~nnnn ~~cho~liCh k~ino ~~nw~ra.'o ~el+end gemacht 
-- _. __ • .. \. .... ----~ j...;~ -- .. _....... ....._" _ ........... 1/., ........ "".1. ..... '0 . "", i; 

werden. 

b) Vorschlag.ObeI'laudesgeric,gt Linz: 

Der ranghöchste Richter (FPÖ-nabe) wurde hier ohne 
Begründung Übei'gangen. D'er zweithöchste (SFÜ-nahe) Rieh-
./.. r1 'b .. k . ht' t ' "er wur,-<.~ erue. "s~c. ~g • 

c) .vorschlaf!: pichterve,reinig:qng: 
Hier ,wurde weder der hBchste nbch 4e1' zweithBchst~, 

sondern der letztgereihte Richter genom:nen, 'wofüraueh 
~icht ann~hernd eiheBegrUndurig gegeben werden k6Dnts~n 

Dort, \\TO sich am Ende, des Zitats aus dem r'-;inisterratsvor­

trag in der vorliegenden ,Anfrage ein Tuhkt befindet ~ steht im 

Ministerratsvortrag aber in ~ah:rheit ein Strichpurikt und es 

werde:::lin der :F'olge die drei Abweichungen von diesem (von der ' 

Bundesregierung für ihre Entscheidung selbst gewählten) Grund­

satz begrün~et. Durch die Beend.igung des anceführten Zitates 
'nach der Erwähnung des Grundsatzes ohne "der ll;nführung der drei 
Ausnahmen und der GrUnde dafür soll offensichtlich der ,.~n-
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Bchein erweckt werden '; (ji~ K1mdesree;ieI'i,.me; ha,be d.iese f..bl:!ei-

chunger: nicht begründet. rra'esächlich laute,n die diesbezügli­

chart Ausführungen im Ministerratsvortrag jedoch wie folgt: 

"Hiebei vJird grund.sEitzlich aus jedem Dreiervorschlag jeweils 

das rarighBchEte Mitglied berücksichtigt; in den folgenden Fäl­
len wurde jedoch von d:iesern Grundsatz aus den folgenden Grün­

den abgc>wichen: 

a). Der 1m Dreiervorschlag des Fr&sidenten des Oberlan­

desgerichtes Graz enthaltene I'anghöcbste Richter ""lird inner­

halb der FunktionsDeriode der Kommission das Iensionsalter er-

reichen und daher aus dem Richterstand ausscheiden, sodaß eine 

Nachbestellung erfolgen mUßte; aus diesem Grunde sollte der 

hi~sichtlich des Ranges n~ehsth5bere Richter in den Vorschlag 

der Btmdesregierung aufgenommen werdenQ 

b)~ Ebenso sollte aus dem Dreiervorschlag des Präsidenten 

l'leB O'be!'lalldesgerichtes Linz der hiw::;iehtlich des Ranges Z\181 t­
heSchste Riehter in c3en Vorschlag der Bundesregierung aufgenom­
men werden, weil dieser als Richter des Oberlf:m.desgerichtes 

, ••• "J..' R" t 
rlcn~ ~a~lger lcn' ero 

c) .. Der im Dreiervorschlag der Vereinigung der österrei­

chischenRichter entbal tene rarlghöchste Ei,chter ist ebenfalls· 

in einen der b·~iden D::'eiervorscbläge des österreichisehen 

Rechtsam.ral tskammertages aufgenommen \'lorden und soll auf 
H • 1 r • ,r ' 1 d ·B d . B ."} , ht' ""lesern ''liege lID Y orsen ,ag er UD esreglerung er·ue.~slc 19ung 
finden .. Aus dem Dreiervorschlag der Vereinigung der österrei­

chischen Richter sollte daher J..Janc1esgerichtsrat Dr. ~IORATSCH, 

der über' langjährige Erfahrungen als Fresseriehter. verfügt:, .. 

vor der Bundesregierung vorgeschlagen l,"ierden o ti 

Das volle Zitat allS dem hinisterratsvortrag be\veist so­

mit, de.B die Behauptung deI' anfr2.g;8stBllenden Abgeordneten, 

a) der ranghBchste Richter aus dem Vorschlag des Ir~si­

denten des Oberland.esgerichtes Linz sei Hohne Begründung" 
. übergangen \<lOrden Ulld 

b) hinsichtlich des aus dem Vorschlag der- Richtervereini-· 

gung von d.er l~undes.reE'.;ierul1g vorgeschlagenen Richters hatte 
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ttauch nicht 8.nnähernd eine Begründung ge gehen wFlX'oenlt können j 

unzutreffend sind .. Darüber hinaus geht auch der Vorwurf, aus 

dem Vorschlag der Richterverei.nigung sei der "letztgereihte" 

Richter genommen worden, ins leere, v/eil bEd der gesetzlich' 

vorgeschriebenen ~lphabetisc.~ll Reihung ein Richter, dessell 

N arne mit Wbeginnt , mit groBer I,Jahrscheinlichkei t immer der 

nV~tztgereihten sein wird. 

5. Es ist schließlich auch nicht, erklt.i.rlicl:l" wie die an­

fragesteIlenden A.bgeordneten Dr.ERt1AGORA und Genossen zur ./l..uf~· 

fassup.g gela:v.gen konnten, daß für die Vorbercdtung des diesbe­

zi5g1icheni1inisterr'atsvortrages der I'1inisterratsdienst im Bun­

deskanzleramt "sachlichzuständig" gevJesen '.",äre (Seite 5). Ab·­

geseben davon, daß es inner:talbeineG Bundesministeriums keine 

verschiedenen sachlich~n Zust~ndigkeiten gibt, hat nach der 

geltenden Geschäftseinteilung des Bu."I'.ldeskanzleramtes ohne je­

den Zweifel die Sektion VI (sohin der Verfassungsdienst) die 
hinsichtlich der Kommission des Rundfunkgesetzes wahrzunehmen­

den Aufgaben, smvei t solche überhaupt dem Bundeskanzleramt 00-

liegen, zu bes6rgen. 

Auch in der Ver'gangenhei t wUI!den die Fersonalentscheidun­

gen, die Kommissionen aus dem Bereich des Verfassungsdien.stes· 
, t f'" .' ~. '"' 1_" ' h . t: t: d . 1 d" + oe re len~ von ('(~eser bel'~'t1.0n vor ... ereJ . .,evun er e l.g .... Bei-
spielsweise seien lediglich erwähnt: 

- Bestellung der l'1itgliederdes Expertenkollegiumsfür 

die Grund- und.Freiheitsrecht'e,dem Uaa.e.uch Univ.I;röf.Dr.ERr:ACORA 

al1g'ehört 1 durch die GZ 144183:-2/64 vom 19.November1964; 

~ Bestellung der I"litglieder der I~ommission zur Vere1n-' 

heitlichungund Vereinfachung der österreichischen Rechtsord­

nUllg ge~ä.H § 3 RDG (zuletzt durch GZ60152? /3-VI/2/75 vom 
1? April 1975 ) .... 

·IV •. 

Zusammenfassend ergibt sichsomit,daß diegegenständli-' 
, '. . ,. . . 

ehe lmfrage .d.e'r Abgeordneten zum Nationalrat. Dr. :;;.:ill'F\.CCRfI. und: 
, ' 

Genossen in zahlreichen Punkten von unzutreffenden Vora.ussetzun-

gen ausgeht; bei deren richtiger Beurteilung klar ersicht-

lich wird, daE der Vorschlag der Bundesrec;ierung hinsichtlich 
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der 1'J.itglieder der Kommission :Z,UI; Wahrung aAR 

ausschließlich auf sachbezClgenen tiberlegung;en beruht und daß 

du:cch diesen Vorschleg deru G:r'l.mdsatz der ausgewogenen Zusam-

mensetzung voll Rechnung getragen wird. 

v" 

AbschließendiE"t; zu der vorliegenden Anfrage in formeller 

Hinsicht Doch auf folgendes hinzuweisen: 

richtet, VlfjhrE-nd sie eil'Jen Eeschluf der Bundesrersieruni=~ zum ". . __ Jc.,l. 

Gegenstand hat. ".:enn Tuch der VerfassuT..'.gsausschuß hinsichtlich 
ri~""" ""i"ln-'3-'':c),..,e'n' t1~.pr,q~..,.,., '-l'1C ~'t.,"'",Q de'("'"PE'h~'r'0l"D"f' nes ,'~-'-ra~es Lt:::J. w ... __ U..!_..!....;Ll.,., ,.~~L1.. ."'l~~':'-~ <""_'_' ~~~L:'c.d" ~ .uJ, .. 'C)·.1.\. ... "'~b ..... ü.1.lv 0" 

der u .. 8. .. zur BescblußfacsUlJ.g über den ArL52 B--VG (in sej.ner 

nunmehr geltenden Fassung) ftihrte, die ~uffassung vertreten 
b .J... C' , 1" '" '" ~. K' J 'k I,,'r·n r ,cu r.'T"1' n' .. ,la L, verg. e~cne Illezu C-:l.Oer eLle ,r1. Cl c von 'iVilb ... .LL ... .rt, 1e parJ.a--

mentarischen Interpellationen, 1973, Seite 380 f.), "in Belan­

gen ~ in \~elchen die Voll ziehung i:!1 den Aufgabenbereicb de:c 

mündli-

ehen A.nfrae;en an den Bundeskanzler zu richten sein (werden)" 
(409 der Beilagen IXoGF~ Ss·ite 2), so kann dies keineswegs für 

scht'iftli~he Anfragen gelten~ weil Art .. :32 Abs.'1 B-VG und in 

seiner :"-usführung § '?,1 des Bundesgese't;zes Über d.ie Geschäfts­
ordnung des Nationalrates, BGB1..Nr .. 178/196'1, ausdrüc,klich auch 

schriftliche Anfragen an die pupde srer;i~.r.,}!.ni2i. als KplleFialoI--:, 

~n zulassen .. In diesem Sinne führt der er\"'~]1nte Ausschußbe­
richt im unmittelbar vorangehenden Absatz aus, "daß auch in 
Hinkunft Interpellationen gemäß Art.52 ]?'...;7G (nunmehr Art.52 

Abs .. 1.B:'" VG) an d.ie Bundesregierung als J\ ollegialorgE1.D in den 
Fällen zul~ssig sein sollen, in denen nicht einzelne Bundesmi-
11ister, sondern die Bundesrsgierunr; rJi t Vollziehungsfu.nkticnen 

betraut ist." Daraus ergibt sich aber, daß .Belange, die von 

der Bundesregierung wahrzunehmen sind, nicht Gegenstand einer 
schriftlichen Anfrage an ein l'litglied der BundesregiEH'üng sein 
können, sonderndaE eine solehe Anfrege an die BundeEregieruTIe; 

als Kol1egialorgari zu I.'ichten ist .. Dies hat vor allem insbe­

sondere dann zu gelten, wenn - lide im vorliegenden, Fall eine 

schriftliGheAnfrage an ein nitgli~d der Dundesregierung, hier 
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im konkreten Beispiel an den BU!ldeskanzler - ay.ssch::h~ß.lli!! 

einen Beschluß der Bundesregierung zum Gegenst.:md 

Obwohl ich daher der Auffassung zuneige, daß die gegen­

st~ndliche Anfrage in dieser Form ~ls unzulässig anz~sehen 

ist, habe ich mich - unbeschadet dieser RechtsauffCl:ssm:g - z;u 

ihrer Beantwo~tung veranlaßt gesehen. Ich habe jedoch meine 

Antwort der Bundesregierung vorgelegt, die sie zustimmend ~7,1l1: 

Kenntnis genommen hat. 

... 
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